
Verkündet 
am 9. Dezember 2008 

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT Ankelmann 
- 2 BvL 1/07 - Amtsinspektor 
- 2 BvL 2/07 - als Urkundsbeamter 
- 2 BvL 1/08 - der Geschäftsstelle 
- 2 BvL 2/08 ­

IM NAMEN DES VOLKES


In den Verfahren 
zu den verfassungsrechtlichen Prüfungen, 

ob § 9 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des Steueränderungs­
gesetzes 2007 vom 19. Juli 2006 ( BGBl I S. 1652) mit dem Grundgesetz unvereinbar 
und deshalb ungültig oder nichtig ist, 

- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 
27. Februar 2007 - 8 K 549/06 ­

- 2 BvL 1/07 -, 

1. ob die durch Art. 1 des Steueränderungsgesetzes 2007 vom 19. Juli 2006 
(BGBl I S. 1652) eingeführte Vorschrift des § 9 Abs. 2 Satz 1 Einkommen­
steuergesetz - EStG - mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar ist, 

2. ob die durch Art. 1 des Steueränderungsgesetzes 2007 vom 19. Juli 2006 
(BGBl I S. 1652) eingeführte Vorschrift des § 9 Abs. 2 Satz 1 EStG mit 
Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG vereinbar ist, soweit sie zu einer 
Beschränkung der Steuerfreiheit des Existenzminimums führen kann, 

3. ob die durch Art. 1 des Steueränderungsgesetzes 2007 vom 19. Juli 2006 
(BGBl I S. 1652) eingeführte Vorschrift des § 9 Abs. 2 Satz 1 EStG mit 
Art. 3 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 GG vereinbar ist, soweit sie für beider­
seits beruftätige Ehegatten Geltung beansprucht, 
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- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Finanzgerichts des Saarlandes 
vom 22. März 2007 - 2 K 2442/06 ­

- 2 BvL 2/07 -, 

ob § 9 Abs. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes i. d. F. des Steueränderungs­
gesetzes 2007 vom 19. Juli 2006 (BGBl I S. 1652) insoweit mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist, als danach Aufwendungen des Arbeitnehmers für 
seine Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte keine Wer­
bungskosten sind und keine weiteren einkommensteuerrechtlichen Regelungen 
bestehen, nach denen die vom Abzugsverbot betroffenen Aufwendungen ansonsten 
die einkommensteuerliche Bemessungsgrundlage mindern, 

- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofs 
vom 10. Januar 2008 - VI R 27/07 ­

- 2 BvL 1/08 -, 

ob § 9 Abs. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes i. d. F. des Steueränderungs­
gesetzes 2007 vom 19. Juli 2006 (BGBl I S. 1652) insoweit mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist, als danach Aufwendungen des Arbeitnehmers für 
Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte keine Werbungskosten 
sind und keine weiteren einkommensteuerrechtlichen Regelungen bestehen, 
nach denen die vom Abzugsverbot betroffenen Aufwendungen ansonsten die einkom­
mensteuerliche Bemessungsgrundlage mindern, 

- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofs 
vom 10. Januar 2008 - VI R 17/07 ­

- 2 BvL 2/08 ­
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hat das Bundesverfassungsgericht - Zweiter Senat ­

unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter 
Vizepräsident Voßkuhle, 

Broß, 
Osterloh, 
Di Fabio, 
Mellinghoff, 
Lübbe-Wolff, 
Gerhardt, 
Landau 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. September 2008 durch 

U r t e i l  

für Recht erkannt: 

1. § 9 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 des Einkommensteuergesetzes in 
der seit Inkrafttreten des Steueränderungsgesetzes 2007 vom 
19. Juli 2006 (Bundesgesetzblatt I Seite 1652) geltenden Fassung 
ist mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar. 

2. Bis zu einer gesetzlichen Neuregelung ist § 9 Absatz 2 Satz 2 des 
Einkommensteuergesetzes im Wege vorläufiger Steuerfestset­
zung (§ 165 Abgabenordnung) sowie entsprechend im Lohnsteu­
erverfahren, hinsichtlich der Einkommensteuervorauszahlungen 
und in sonstigen Verfahren, in denen das zu versteuernde Ein­
kommen zu bestimmen ist, mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die tatbestandliche Beschränkung auf „erhöhte“ Aufwendungen 
„ab dem 21. Entfernungskilometer“ entfällt. 
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G r ü n d e: 

A. 

Die zur gemeinsamen Entscheidung verbundenen Normenkontrollverfahren 

betreffen die Frage, ob § 9 Abs. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

in der seit 2007 geltenden Fassung, wonach die Aufwendungen des Arbeitneh­

mers für die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte und für 

Familienheimfahrten keine Werbungskosten sind, mit dem Grundgesetz, insbe­

sondere mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG, vereinbar ist. 

I. 

1. Aufwendungen eines Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte konnten erstmals seit dem ersten Reichseinkommensteuerge­

setz - EStG - vom 29. März 1920 (RGBl 1920 S. 359) als Werbungskosten abge­

zogen werden (§ 13 Nr. 1 Buchst. d EStG). Dies galt im Grundsatz bis zum Veran­

lagungszeitraum 2006. Nach der bis zum 31.Dezember 2006 geltenden Rechts­

lage konnten die Fahrtaufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG a.F. 

unter den dort genannten Voraussetzungen als Werbungskosten bei den Einkünf­

ten aus nichtselbständiger Arbeit (§ 2 Abs. 1 Nr. 4, § 19 Abs. 1 EStG) abgezogen 

werden und minderten somit den Überschuss der Einnahmen (§ 8 EStG) über die 

Werbungskosten (§§ 9, 9a EStG; § 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG). Abgesehen von den Fäl­

len, in denen die Werbungskosten den Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach § 9a 

Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStG nicht überstiegen, wirkten sich Fahrtaufwendungen 

danach steuermindernd aus. Eine entsprechende Regelung bestand in § 4 Abs. 5 

Nr. 6 EStG für Steuerpflichtige, die Gewinneinkünfte im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 

bis 3, Abs. 2 Nr. 1 EStG erzielten. 
















































































